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Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der 
Stiftung Gedenkstätten Buchenwald. und Mittelbau-Dora 

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Mit dem Thüringer Gesetz über die Errichtung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald 
und Mittelbau-Dora vom 17. März 2003 (GVBI. S. 197) wurden die seinerzeit mit Erlass 
vom 25. März 1994 errichtete unselbständige Stiftung Gedenkstätte Buchenwald und 
die Gedenkstätte Mittelbau-Dora, bis dato in Trägerschaft des Landkreises Nordhau­
sen, in eine rechtsfähige Stiftung öffentlichen Rechts überführt. 

Nach nunmehr 20 Jahren ihres Bestehens sollen mit der Änderung des Thüringer Ge­
setzes Ober die Errichtung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora 
die notwendigen Anpassungen und Aktualisierungen aus den Entwicklungen der letz-
ten Jahre gesetzlich geregelt werden. 

Schwerpunkte der notwendigen Anpassungen und Änderungen sind: 
1. die Erweiterung des Stiftungszwecks um die Trägerschaft für das Museum

,,Zwangsarbeit im Nationalsozialismus" in Weimar als weiteren Standort der Stif­
tungstätigkeit,

2. die Anpassung der durch die Stiftung wahrzunehmenden Aufgaben,
3. explizite Festschreibung des Ziels einer kritischen Auseinandersetzung mit den im

Nationalsozialismus begangenen Verbrechen und seinen Folgen,
4. die Erweiterung des Stiftungsrates um einen Sitz für eine Vertreterin oder einen

Vertreter des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma e. V. sowie
5. die Aktualisierung des Liegenschaftsbestands.

B.Lösung

Erlass eines Änderungsgesetzes, mit dem das Thüringer Gesetz über die Errichtung 
der Stiftung Gedenksteitten Buchenwald und Mittelbau-Dora entsprechend dem Rege­
lungsbedürfnis geändert und angepasst wird. 

C. Alternativen

Beibehaltung der aktuellen Regelung, die jedoch weder die aktuelle Weiterentwicklung 
der Gedenkstätten beachtet noch eine angemessene Beachtung der neben den jüdi­
schen Opfern zweiten großen Opfergruppe rassistischer Verfolgung im Nationalsozia­
lismus, der Sinti und Roma, ermöglicht. 



D. Kosten

Mit der Anderung des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der Stiftung Gedenk­
stätten Buchenwald und Mittelbau-Dora entstehen unmittelbar keine zusätzlichen Kos­
ten. 

Die Mittel zur Errichtung des Museums 11ZWangsarbeit im Nationalsozialismus" in Wei­
mar sind bereits im Landeshaushalt in entsprechender Höhe etatisiert. Für die erfor­
derlichen Mittel zur Betreibung des Museums wurde mit dem Entwurf des Landeshaus­
halts für das Jahr 2024 haushalterische Vorsorge getroffen. Die jeweils im Landes­
haushalt veranschlagten Haushaltsmittel stehen unter dem Vorbehalt der Zurverfü­
gungstellung durch den Haushaltsgesetzgeber. 

E. Zuständigkeit

Federführend ist die Staatskanzlei. 
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Erstes Gesetz 
zur Änderung des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der Stiftung Gedenk­

stätten Buchenwald und Mittelbau-Dora 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Thüringer Gesetz über die Errichtung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und 
Mittelbau-Dora vom 17. März 2003 (GVBI. S. 197), wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden die Worte „Errichtung der" gestrichen.

2. § 1 erhält folgende Fassung:

,§ 1 
Errichtung, Rechtsstellung, Sitz 

Unter dem Namen 11Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora" 
wurde am 1. Januar 2003 eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit 
Sitz in Weimar errichtet.' 

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

u(1) Zweck der Stiftung ist es, die kritische Auseinandersetzung mit den im Na­
tionalsozialismus begangenen Verbrechen und deren Folgen zu fördern und
die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora als Orte der Trauer und
der Erinnerung an die zahllosen Opfer zu bewahren, wissenschaftlich begrün­
det zu gestalten und sie in geeigneter Weise der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. In der Gedenkstätte Buchenwald ist die Geschichte des nationalso­
zialistischen Konzentrationslagers mit Vorrang zu behandeln. Die Geschichte
des sowjetischen Speziallagers ist in angemessener Form in die wissenschaft­
liche und museale Arbeit einzubeziehen. In der KZ-Gedenkstätte Mittelbau­
Dora ist insbesondere der Missbrauch von Häftlingen für die Herstellung von
Vernichtungswaffen zu berücksichtigen. Ferner ist die Geschichte der politi­
schen Instrumentalisierung der Gedenkstätten während der DDR darzustellen.
Neben den Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora ist die Stiftung Trä­
gerin des Museums „Zwangsarbeit im Nationalsozialismus" in Weimar. 11 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

11Darüber hinaus berät die Stiftung Einrichtungen und Initiativen wissenschaft­
lich, die in Thüringen die Verbrechen des Nationalsozialismus erforschen, do­
kumentieren und dazu historisch-politische Bildungsarbeit leisten."



4. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

,.(1) Das Vermögen der Stiftung besteht aus den in der Anlage zu diesem Gesetz 
aufgeführten Grundstücken und anderen Vermögenswerten!' 

5. In § 5 Abs. 1 Halbsatz 1 werden die Worte „des für Kunst zuständigen Ministeri­
ums" durch die Worte „der für Angelegenheiten der Gedenkstätten zuständigen
obersten Landesbehörde" ersetzt.

6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

,,(1) Der Stiftungsrat besteht aus folgenden acht Mitgliedern:
1. je einem Vertreter der für Angelegenheiten der Gedenkstätten zuständi­

gen obersten Landesbehörde und des für Finanzen zuständigen Ministe­
riums als Vertreter des Landes,

2. zwei Vertretern der Bundesregierung als Vertreter des Bundes,
3. einem Vertreter der Stadt Weimar,
4. einem Vertreter des Landkreises Nordhausen,
5. dem Präsidenten oder einem von ihm benannten Vertreter des Zentralra­

tes der Juden in Deutschland sowie
6. dem Vorsitzenden oder einem von ihm benannten Vertreter des Zentral-

rates Deutscher Sinti und Roma e. V.

(2) Den Vorsitz im Stiftungsrat führt der Vertreter der für Angelegenheiten der
Gedenkstätten zuständigen obersten Landesbehörde. Einer der Vertreter der
Bundesregierung ist sein Stellvertreter."

b) Nach Absatz 5 wird folgender neue Absatz 6 eingefügt:

,,(6) Von den Mitgliedern des Stiftungsrates ist eine besondere persönliche Eig­
nung für die Wahrnehmung des Amtes zu erwarten. Sie sollen den gesetzlich
definierten Stiftungszweck unterstützen, für die freiheitliche demokratische
Grundordnung und für die Unteilbarkeit der Menschenrechte aktiv eintreten
sowie sich eindeutig gegen jeglichen Rassismus, Antisemitismus, Antiziganis­
mus oder andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wenden."

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

7. In§ 8 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte "des für Kunst und des für Finanzen zustän­
digen Ministeriums" durch die Worte „der für Angelegenheiten der Gedenkstätten
zuständigen obersten Landesbehörde" ersetzt.

8. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „durch das für Kunst zuständige Ministerium"
durch die Worte „der für Angelegenheiten der Gedenkstätten zuständige
oberste Landesbehörde" ersetzt.



b) In Absatz 2 wird das Wort „gültigen" durch das Wort „geltenden" ersetzt.

9. In§ 16 werden die Worte 11 in männlicher und weiblicher Form" durch die Worte „für
alle Geschlechter" ersetzt.

10. Anlage 1 erhält folgende Fassung:

„Anlage 
(zu§ 3 Abs. 1) 

1. Liegenschaften der Gedenkstätte Buchenwald

a) Gemarkung Weimar:

Flur Flurstück Beschreibung 
2 1/1 Wege außerhalb des Lagerzauns Westseite 

1/2 ehemaliges HäftlinQslager Kläranlagenbereich 
1/3 ehemaliges Häftlingslager Gebäude Kläranlagenbe-

reich 
1/4 ehemalh.:1es HäftlinAslager Unland Kläranlage 
1/5 ehemaliQes Häftlinqslaaer Weae Kläranlage 
1/6 ehemaliges Häftlinaslager 
1/7 ehemaliges Häftlingslar:1er 
1/8 ehemaliges Häftlingslager Effektenkammer und Des-

infektion 
1/9 ehemaliges Häftlingslager Barackenfundamente, Kre-

matorium, Appellplatz 
1/10 Wachturm Westseite 
1/15 Wachturm Ostseite, Ruinern::ielände DAW 
1/16 Carachoweg 
1/18 Waldfläche, Bereich ehemaliger SS Musikzug, Waf-

fenmeisterei, Pferdestall 
1/19 Waldflächen am ehemaligen Steinbruch 
1/21 Haus 2-8, Trafostation, Hundezwinger 
1/23 Parkplatzflächen, Waldstücke ehemaliges Sonderla-

ger Fichtenhain 
4/1 Wald (Unland), ehemaliger Steinbruch 

3 25/1 Straße an den ehemaliaen SS-Villen (Villenstraße) 
26/1 Zugang und Flächen Mahnmal und Stelenweg 

4 1/2 Ruinen Gustloff-Werke und ehemaliger Bahnhof (Teil-
flächen) 

1/4 Gelände Toilette am oberen Parkplatz 
1/5 Straße neben dem ehemaliaen Bahnhof 

5 84/2 Ackerland 

b) Gemarkung Gaberndorf:

Flur Flurstück Beschreibung 
7 694/1 Ehrenmal Anlage 

695/1 Ehrenmal Weae 



697/1 l Unland am Ehrenmal

2. Liegenschaften der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora

Gemarkung Salza:

Flur Flurstück BeschreibunA 
2 65/5 Straße 

65/9 Gebäude- und Freifläche, Grünland, Ödland, 
Straße, Unland, Wald 

65/16 Straße 
65/17 Gebäude- und Freifläche 
65/18 Grünland 
65/19 Gebäude- und Freifläche 

65/121 Landwirtschaftsfläche 
66/1 Landwirtschaftsfläche 
66/2 Straße, Grünland, Unland 
67 Landwirtschaftsfläche 

68/2 Unland, Wald, Straße 
68/3 Wald 

3 10/12 Straße 
10/13 Straße 
59/4 Wasserfläche 

59/20 Ackerland, Gartenland, Straße, Unland 
4 1/2 Gebäude- und Freiflächen 

2/1 Unland 
2/2 Straße, Unland 
5 Acker, Straße, Unland 

6/2 Acker, Straße, Unland 
6/3 Acker, Straße, Grünland, Unland 
7 Straße 

8/6 Gebäude- und Freifläche 
8/7 Straße, Unland 
9 Wald 

10/1 Straße 
11 Unland 
12 Wald, Unland 

17/5 Wald 
81/1 Grünfläche 
81/2 Grünfläche 
81/6 Gebäude, Grünfläche 

118/17 Unland, Wald 
167/3 Straße 
169/3 Straße 

272/19 Straße 
6 20/2 Gebäude- und Freiflächen" 



Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 



Begründung zum Ersten Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über die 
Errichtung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora 

A. Allgemeines

Das Thüringer Gesetz über die Errichtung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und 
Mittelbau-Dora vom 17. März 2003 (GVBI. S. 197) bedarf mehrerer Anpassungen. Da­
her werden mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über die 
Errichtung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora beispielsweise 
der Stiftungszweck um das im Entstehen befindliche Museum Zwangsarbeit im Natio­
nalsozialismus erweitert und die bereits ausgeübten Beratungsaufgaben ausdrücklich 
manifestiert. Explizit festgeschrieben wird zudem das Ziel einer kritischen Auseinan­
dersetzung mit den im Nationalsozialismus begangenen Verbrechen und seinen Fol­
gen im Gebiet des heutigen Thüringen. Dies geschieht mit Blick auf gesellschaftliche 
und politische Umbrüche, wie etwa das Ende der Zeitzeugenschaft, die eine Weiter­
entwicklung der Erinnerungskultur über die NS-Diktatur und ihre gesellschaftsge­
schichtliche Kontextualisierung nötig machen. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Erweiterung des Stiftungsrates um eine Vertre­
terin oder einen Vertreter des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma e. V. Neben der 
jüdischen Bevölkerung wurden Sinti und Roma aus rassistischen Gründen durch das 
NS-Regime systematisch verfolgt und ermordet. Dem Völkermord an Sinti und Roma 
fielen etwa 500 000 Menschen zum Opfer. Damit bildeten sie die zweigrößte Opfer­
gruppe der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik in Europa. Der Forderung des 
Zentralrates Deutscher Sinti und Roma e. V. nach einem Sitz im Stiftungsrat neben 
dem Zentralrat der Juden in Deutschland soll nunmehr nachgekommen werden. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 
Im Zuge der Fortschreibung des Stammgesetzes ist eine Anpassung der Bezeichnung 
des Gesetzes angezeigt, die das Bestehen der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald 
und Mittelbau-Dora widerspiegelt. Als Orientierung für die neue Überschrift dient die 
Überschrift des Thüringer Gesetzes über die Klassik Stiftung Weimar in der Fassung 
vom 18. August 2009 (GVBI. S. 693; 2010 S. 37) in der jeweils geltenden Fassung. 

Zu Nummer2 

Es erfolgt eine Anpassung der Konjugation des ursprünglichen Gesetzestextes, um 
den aktuellen Sachstand abzubilden. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

Die Erweiterung des Stiftungszwecks manifestiert sowohl die bereits in den letzten 
Jahren erfolgten Weiterentwicklungen der Stiftung und der beiden Gedenkstätten als 



auch den allgemeinen Wandel einer auf die Zukunft und wissenschaftlich begründete 
Reflexion ausgerichteten Erinnerungskultur. 

Die Bundesrepublik Deutschland zeichnet sich durch eine vielfältige Erinnerungskultur 
zur NS-Diktatur aus. Diese ist in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen. Nachdem 
sich die Bundesrepublik Deutschland im Sinne eines „kollektiven Beschweigens11

1 so 
Hermann Lübbe, zunächst kaum mit der NS-Vergangenheit auseinandergesetzt hatte, 
setzte in den 1960er Jahren langsam ein Wandel ein, wesentlich angestoßen durch 
die öffentlichkeitswirksamen Prozesse gegen die NS-Täter, beispielsweise im soge­
nannten Eichmann-Prozess im Jahr 1961 und in den Frankfurter Auschwitzprozessen 
in den Jahren von 1963 bis 1968. In den 1970er Jahren waren es dann vor allem Bür­
gerinnen und Bürger, die sich in lokalen Geschichtsvereinen mit der NS-Geschichte 
vor Ort und den vorhandenen Überresten der Konzentrationslager befassten. In der 
DDR wiederum war Antifaschismus offizielle Staatsdoktrin, allerdings beschränkte sich 
die Erinnerung weitgehend auf den kommunistischen Widerstand gegen das NS-Re­
gime. Dementsprechend errichtete die SED-Diktatur auf dem jeweiligen Gelände der 
früheren Konzentrationslager Sachsenhausen, Buchenwald und Ravensbrück „Natio­
nale Mahn- und Gedenkstätten". Mit der Wiedervereinigung gingen dann auch für die 
Erinnerungs- und Aufarbeitungskultur zur NS-Diktatur tiefgreifende Veränderungen 
einher. Forciert von wissenschaftlichen und öffentlichen Debatten zum NS-Regime -
insbesondere zur Täterschaft in Staat und Militär, Wirtschaft und Gesellschaft - und 
der beginnenden Aufarbeitung der SED-Diktatur wuchs allerorten das Bewusstsein, 
sich (weiter) umfassend mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinanderzu­
setzen und an dessen zahllose Opfer angemessen zu erinnern. Vor diesem Hinter­
grund beteiligten sich nun auch Bund und Länder am Aus- und Aufbau von Gedenk­
stätten, die sich dadurch immer weiter professionalisierten. 

Angesichts der dichten Erinnerungslandschaft mit ihren zahlreichen Gedenktagen er­
fährt die Bundesrepublik Deutschland international viel Anerkennung und gilt gemein­
hin als Vorbild für eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. zu­
gleich gilt es, die hiesige Erinnerungskultur aufgrund größerer gesellschaftlicher und 
politischer Umbrüche, angefangen vom Ende der Zeitzeugenschaft über die Vermitt­
lung von NS-Geschichte in einer Einwanderungsgesellschaft bis hin zur lnfragestel­
lung der beständigen Aufarbeitung der NS-Diktatur durch Rechtspopulisten, weiterzu­
entwickeln. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Verbre­
chen ist elementar für die liberale Demokratie der Bundesrepublik Deutschland. 
Ebenso wichtig ist es, dass sich die Gesellschaft auch jenseits von Jahrestagen um­
fassend und reflektiert mit der Geschichte des Nationalsozialismus befasst, allen voran 
mit den Ursachen, Dimensionen und Konsequenzen der Massenverbrechen des NS­
Regimes, die nicht nur an einigeh zentralen Orten wie Buchenwald und Mittelbau­
Dora, sondern flächendeckend begangen wurden. 

Auch deshalb wird die Erweiterung des Stiftungszwecks um das Museum „Zwangsar­
beit im Nationalsozialismus" in Weimar festgeschrieben. Das Museum „Zwangsarbeit 
im Nationalsozialismus0 wird zusammen mit dem Bauhausmuseum und dem Museum 
Neues Weimar, die sich beide in Trägerschaft der Klassik Stiftung Weimar befinden, 
inmitten des Quartiers Weimarer Modeme am Jorge-Semprun-Platz liegen. Mit der 
Unterbringung des Museums im Flügel des ehemaligen Weimarer Gauforums, den 
Fritz Sauckel, Reichsstatthalter und Gauleiter Thüringens, beziehen sollte, wird be­
wusst ein Täterort in Weimar genutzt. Sauckel ordnete ab dem Jahr 1942 als General­
bevollmächtigter für den Arbeitseinsatz die menschenverachtende Rekrutierung und 



Deportation von vielen Millionen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in das 
Deutsche Reich an. 

Die Dauerausstellung des Museums basiert auf einer Wanderausstellung, die Zwangs­
arbeit im Nationalsozialismus als europaweites, alltägliches und rassistisch fundiertes 
Gesellschaftsverbrechen darstellt. Sie versammelt die wichtigsten Orte der Zwangsar­
beit im NS-Herrschaftsgebiet und befasst sich mit den unterschiedlichen Ausprägun­
gen der Zwangsarbeit von der Rüstungsindustrie über die Landwirtschaft bis zum pri­
vaten Haushalt. Dargestellt werden neben dem NS-Terror die Motivation von Unter­
nehmensleitungen und das Verhalten der Zivilbevölkerung gegenüber den Zwangsar­
beiterinnen und Zwangsarbeitern. In den Blick rückt aber auch das widerständige Ver­
halten der Betroffenen. 

Die Ausstellung „Zwangsarbeit. Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg" 
wurde in den Jahren 2007 bis 201 0 von der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und 
Mittelbau-Dora im Auftrag der Stiftung 11 Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" erar­
beitet, die dafür 4,7 Millionen Euro zur Verfügung stellte. In den Jahren 2010 bis 2016 
wurde sie als Wanderausstellung an verschiedenen Orten in Europa gezeigt. Bereits 
im Jahr 2013 haben die Staatskanzlei sowie das damalige Innenministerium, das Fi­
nanzministerium und das damalige Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kunst 
Einvernehmen über die dauerhafte Unterbringung der vorgenannten Ausstellung im 
sogenannten 11Sauckeltrakt" des ehemaligen Gauforums im Landesverwaltungsamt in 
Weimar hergestellt, um die Ausstellung dauerhaft in Verantwortung der Stiftung Ge­
denkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora für die Öffentlichkeit zu erhalten. Diese 
Einigung der vorherigen Landesregierung wurde im Januar 2016 zwischen der Staats­
kanzlei, dem Finanzministerium, dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
und dem Ministerium für Inneres und Kommunales bestätigt. 

Der Umbau der Räumlichkeiten im Landesverwaltungsamt wird durch den Bund auf 
Grundlage der Gedenkstättenkonzeption, die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft11

, das Land aus dem Einzelplan 18 und einen Eigenanteil der Stiftung finan­
ziert. Das Ministerium für Inneres und Kommunales hat zugesagt, auf die Rechnungs­
legung der anfallenden Nebenkosten, wie Gas, Wasser und Strom gegenüber der Stif­
tung zu verzichten und wird diese aus dem Einzelplan 03 übernehmen. Der Betrieb 
der Ausstellung selbst wird künftig vom Land über die institutionelle Förderung der 
Stiftung finanziert. 

Derzeit ist geplant, dass im Januar 2024 mit dem Aufbau der Ausstellung begonnen 
werden kann. Die Eröffnung des Museums „Zwangsarbeit im Nationalsozialismus" ist 
für Mai 2024 vorgesehen. 

Zu Buchstabe b 

Seit ihrer Errichtung steht die Stiftung als Kompetenzzentrum und Leiteinrichtung klei­
neren Gedenkstätteninitiativen und -projekten sowie Kommunen fachlich beratend zur 
Seite. Dieser Auftrag wird nun ausdrücklich Im Gesetz geregelt. 

Zu Nummer4 

Alle die in der Anlage aufgeführten Grundstücke befinden sich bereits im Eigentum der 
Stiftung. Dem wird mit der Änderung Rechnung getragen. Die alte Fassung regelte 
einen Eigentumsübergang der damals aufgelisteten Grundstücke zum Zeitpunkt ihrer 
Errichtung mit Inkrafttreten des Gesetzes. Eine Beibehaltung der alten Fassüng würde 



andernfalls zu Unstimmigkeiten führen. Neben den Grundstücken besitzt die Stiftung 
auch andere Vermögenswerte. 

Zu Nummer 6 

Die Bezeichnung des zuständigen Ministeriums wird durch eine Bezeichnung mit ei­
nem Zusatz, der den nach der Geschäftsverteilung im konkreten Regelungsfall maß­
geblichen Aufgabenbereich bezeichnet, benannt. Dadurch werden Novellierungen bei 
Zuständigkeits- oder Bezeichnungsänderungen vermieden. Aktuell ist die Zuständig­
keit für Angelegenheiten der Gedenkstätten im Zuständigkeitsbereich der Staatskanz­
lei angesiedelt. Da die Staatskanzlei kein reines Fachministerium ist, ist für dessen 
Bezeichnung die Verwendung des allgemeinen Begriffs „oberste Landesbehörde" an­
gezeigt. 

Zu Nummer6 

Zu Buchstabe a 

Zu Absatz 1 

Der Stiftungsrat besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Zuwendungsgeber so­
wie der kommunalen Gebietskörperschaften und der Präsidentin oder dem Präsiden­
ten des Zentralrates der Juden in Deutschland oder einer von ihr oder ihm benannten 
Person. Mit der Neufassung des Absatzes 1 ist ab Inkrafttreten der Änderung geregelt, 
dass der Stiftungsrat nunmehr nicht mehr aus sieben, sondern aus acht Mitgliedern 
besteht. Neu in den Stiftungsrat aufgenommen werden soll die oder der Vorsitzende 
des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma e. V. oder eine von ihr oder ihm benannte 
Person. 

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma e. V. wurde im Februar 1982 gegründet und 
ist der unabhängige Dachverband von 19 Landes- und Mitgliedsverbänden. Er ist die 
bürgerrechtliche und politische Interessenvertretung der deutschen Sinti und Roma mit 
Sitz in Heidelberg und setzt sich für die gleichberechtigte Teilhabe der Sinti und Roma 
in Politik und Gesellschaft sowie den Schutz und die Förderung als nationale Minder­
heit ein. Eine Aufnahme einer Vertreterin oder eines Vertreters des Zentralrates Deut­
scher Sinti und Roma e.V. neben einer Vertreterin oder einem Vertreter des Zentralra­
tes der Juden in Deutschland ist sowohl aus politischen und historischen Gründen an­
gezeigt. Mit der Aufnahme wird ein deutliches Zeichen gegen die fortdauernde gesell­
schaftliche Ausgrenzung von Sinti und Roma gesetzt. 

Die Sinti und Roma, die die NS-Gewaltherrschaft überlebten, wurden auch nach dem 
Jahr 1945 diskriminiert und kämpften um Anerkennung. In der DDR wurde der Völker­
mord an Sinti und Roma kaum thematisiert. Auch in der Bundesrepublik Deutschland 
waren die Verfolgung und Vernichtung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus 
lange eine erinnerungskulturelle Leerstelle. So verweigerten staatliche Stellen den 
Sinti und Roma die Anerkennung als Opfer der rassistischen Verfolgungs- und Ver­
nichtungspolitik des NS-Regimes. Belsplelhaft dafür steht das Urteil des Bundesge­
richtshofes zur Entschädigung von Sinti und Roma vom 7. Januar 1956, Aktenzei­
chen IV ZR 273/55. Darin hieß es, dass alle staatlichen Verfolgungsmaßnahmen vor 
dem 1. März 1943 und damit dem ungefähren Beginn der Deportation in das Konzent­
rationslager Auschwitz-Birkenau rechtlich zulässig gewesen seien. Als Begründung 
führte der Bundesgerichtshof aus, dass die 11Zigeuner11 durch ihre .,Asozialität''. ihre 



„Kriminalität« und ihren „Wandertrieb 11 die Verfolgung selbst verschuldet hätten. Ende 
des Jahres 1963 änderte der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung teilweise. Der 
Bundesgerichtshof stellte nun fest, dass seit dem Jahr 1938 bei der Verfolgung von 
Sinti und Roma durch das NS-Regime „rassenpolitische Beweggründe mitursächlich" 
gewesen seien. 

Ein umfassender Wandel im Umgang mit dem Völkermord an Sinti und Roma setzte 
in der Bundesrepublik Deutschland erst unter dem Druck der Bürgerrechtsbewegung 
der Sinti und Roma ein, die sich in den 1970er Jahren bildete. Sie forderte eine offen­
sive Auseinandersetzung mit dem NS-Genozid an ihrer Minderheit und eine entspre­
chende Anerkennung des erfahrenen Leids. Dabei setzte sie auf öffentlichkeitswirk­
same Aktionen, wie etwa einen Hungerstreik auf dem Gelände des früheren Konzent­
rationslager Dachau an Ostern des Jahres 1980. 

Eine wichtige Wegmarke war der 17. März 1982, als Bundeskanzler Helmut Schmidt 
bei einem Empfang der Delegation des gerade gegründeten Zentralrates Deutscher 
Sinti und Roma e. V. die Verfolgung der Minderheit durch das NS-Regime im Namen 
der Bundesrepublik Deutschland erstmals als Völkermord anerkannte. Danach stritt 
der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma e. V. lange für ein zentrales Denkmal zur 
Erinnerung an die Verfolgung und Ermordung der Minderheit im Nationalsozialismus. 
Im Oktober 2012 schließlich wurde in Berlin ein entsprechendes Mahnmal eingeweiht. 

Zu Absatz 2 
Hierbei handelt es sich um eine Folgeanpassung. Auf die Ausführungen zu Nummer 5 
wird verwiesen. 

Zu Buchstabe b 
Der neu eingefügte Absatz 6 dient der Klarstellung

1 
dass ein Mitglied des Stiftungsra­

tes als Organ der Stiftung grundsätzlich persönlich für die Wahrnehmung der Aufgabe 
geeignet sein soll. Bei der Stiftung handelt es sich um eine Stiftung öffentlichen Rechts, 
die durch den Freistaat Thüringen per Gesetz errichtet wurde. Sie ist als juristische 
Person des öffentlichen Rechts und durch ihre Zwecksetzung sowie ihr Gesamtauftre­
ten in der breiten Öffentlichkeit und ihre Organisationsstruktur eine uöffentlichen 
Stelle", sodass die Grundsätze, die an Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung hin­
sichtlich Dienst- und Treuepflicht gestellt werden, hier ebenfalls gelten. Gleiches gilt 
für die Organmitglieder, sodass erwartet werden kann und zu erwarten ist, dass die 
Organmitglieder durch ihr gesamtes Verhalten nicht nur den gesetzlich definierten Stif­
tungszweck unterstützen, sondern sich ebenfalls zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung des Freistaats Thü­
ringen bekennen und für deren Erhaltung aktiv eintreten. Dies folgt aus der sogenann­
ten Verfassungstreuepflicht, vergleiche Artikel 33 Abs. 5 des Grundgesetzes in Ver­
bindung mit § 33 Abs. 1 Satz 3 des Beamtenstatusgesetzes oder § 3 Abs. 1 Satz 2 
des Tarifvertrags der Länder. Die Pflicht zur Verfassungstreue ist jedenfalls dann ver­
letzt, wenn sich Beschäftigte selbst aktiv für Ziele einsetzen, die mit der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung unvereinbar sind. Darüber hinaus ist es aufgrund des 
besonderen Stiftungszwecks der Stiftung und ihrer Verpflichtung gegenüber den Op­
fern des NS-Regimes geboten, dass die Mitglieder des Stiftungsrates für die Unteil­
barkeit der Menschenrechte einstehen und sich eindeutig gegen jeglichen Rassismus, 
Antisemitismus, Antiziganismus oder andere Formen gruppenbezogener Menschen­
feindlichkeit wenden. 



Zu Buchstabe c 
Aufgrund des neu eingefügten Absatzes 6 bedarf es der redaktionellen Änderung, 
nach der der bisherige Absatz 6 zu Absatz 7 wird. 

Zu Nummer 7 
Hierbei handelt es sich mit Blick auf die für Angelegenheiten der Gedenkstätten zu­
ständige oberste Landesbehörde um eine Folgeanpassung. Auf die Ausführungen zu 
Nummer 5 wird verwiesen. Mit der Änderung entfällt zudem die Notwendigkeit einer 
Genehmigung durch das für Finanzen zuständige Ministerium. Dieser Wegfall ergibt 
sich aus der Änderung der Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) im Jahr 
2011. Nach § 109 Abs. 3 Satz 2 ThürLHO obliegt für den Fall, dass ein besonderes 
Beschlussorgan, wie hier der Stiftungsrat, vorhanden ist, diesem die Entlastung. Die 
Entlastung bedarf dann der Genehmigung des zuständigen Ministeriums, im vorliegen­
den Fall daher derzeit der Staatskanzlei. Das für Finanzen zuständige Ministerium ist 
an der Genehmigung der Entlastung nicht mehr zu beteiligen. 

Zu Nummer 8 

Zu Buchstabe a 
Hierbei handelt es sich um eine Folgeanpassung. Auf die Ausführungen zu Nummer 5 
wird verwiesen. 

Zu Buchstabe b 
Die Verweisung wird redaktionell angepasst. 

Zu Nummer 9 
Die Gleichstellungsbestimmung wird zur Klarstellung angepasst, um die Geschlech­
terbezeichnung und die Abbildung aller zu wahren. 

Zu Nummer 10 
In der Anlage werden die Liegenschaften aufgeführt, die im Eigentum der Stiftung sind. 
Da seit Gründung der Stiftung weitere Grundstücke hinzugekommen oder Flurstücks­
bezeichnungen geändert worden sind, wurde die Anlage aktualisiert. 

Zu Artikel 2 

In Artikel 2 ist der Zeitpunkt des lnkrafttretens des Änderungsgesetzes festgelegt. 



Th Ü ring 9 r Normen kontroll rat Postfach 90 02 53 99105 Erfurt geschaeftsstelle-nkr@lsk.thuer1ngen.de

Erfurt, 4. Oktober 2023 

Beteiligung des Normenkontrollrates 

gemäß Ziffern 2 Absatz 2, 4 Absätze 3 und 5 sowie 5 W ThürNKR 

hier: Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der 

Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora 

Vorlage des TSK, Eingang am 13.09.2023 (Vg.-Nr. 41/2023) 

Der Thüringer Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorhabens 

zur Kenntnis genommen. 

Eine Stellungnahme wird nicht abgegeben. 

gez. Prof. Dr. Stefan Zahradnik 
Vorsitzender des Normenkontrollrates 

gez. Heike DI Stefano 
Berichterstatter 


